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l. Allgemeines

Art. I Nome und Sitz
Unter dem Nomen PFADI WOHLE, nochstehend Abteilung genonnt, besteht in Wohlen eine
onerkonnte Pfodiobteilung im Sinne der Stoiuten der Pfodi Aorgou (Art. 4) und der Stotuten
der Pfodibewegung Schweiz (PBS) (Art. l0).

Art.2 Form
(l) Die Abieilung orgonisiert sich ols Verein mit Stotuten im Sinne von Art. 60 ff. des

Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB).
(2) Die vom Kontonolvorstond der PfodiAorgou genehmigten Abteilungsstotuten dürfen

den Stotuten und dem Abteilungsreglement der PBS sowie den Stotuten der Pfodi
Aorgou nicht widersprechen.

Art. 3 Zweck
(1) Der Zweck der Abteilung richtei sich noch dem Zweck und den Zielen der PBS (Art. 1

und 2 PBS Stotuten).
(21 Die Ableilung erklört die Stoluten, Reglemente, Weisungen und Stufenprofile der PBS

inkl. ihrer zustöndigen Orgone und Kommissionen und der Pfodi Aorgou für sich ols
verbindlich und onerkennt die dorin festgelegten Grundsötze und Richtlinien. Die
Mitglieder der Abteilung onerkennen und befolgen die Slotuien und Regeln der PBS.

fifi. $ois Ethik-Stotut
(l) Als Mitglieder der PBS unterstehen die Abteilung und ihre Mitglieder der Ethik-Chorto

und dem Ethik-Stotut von Swiss Olympic sowie den weiferen prözisierenden
Dokumenten.

(2) Der Rechtsweg richtet sich noch den Bestimmungen gemöss Ethik-Stotut bzw. der
dozugehörenden Reglemente.

ll. Mitgliedschqfl

Art.4 Aktivmitglieder
Aktivmitglieder der Abieilung sind
(l) olle ordnungsgemöss in die Abieilung oufgenommenen und im Bestondsverzeichnis

geführten Mitglieder.
(21 die Mitglieder des Abteilungskomitees.

Art. 5 Possivmitglieder
Als Possivmitglieder können Personen bezeichnet werden, welche die Abteilung regelmössig
unterstützen.

Art. 6 Aufnohme
Der Eintritl in die Abteilung erfolgt durch schriftliche, bei minderjöhrigen oder onders in ihrer
Hondlungsföhigkeit eingeschrönkten Personen durch die lnhober der elterlichen Sorge/ den
Vormund bzw. den Beistond, unterzeichnete Anmeldung on die Abteilungsleitung.

Arl.7 Ende der Mitgliedschoft
Die Miigliedschoft erlischt durch Ausiritt, Ausschluss oder im Todesfoll
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Art. 8 Auslrilt
(l) Der Ausiritt ist jederzeil möglich.
(2) Der Austritt sollte schriftlich zuhonden der Abteilungsleilung erklört werden; bei

minderjöhrigen oder onders in ihrer Hondlungsföhigkeit eingeschrönkten Personen mit
Unterzeichnung durch die lnhober der elterlichen Sorge/den Vormund bzw. den
Beisiond.

(3) Possivmitglieder, die keinen Beitrog mehr leisten gelten ols ousgetreien.
(41 Ein Austritt wöhrend des Johres entbindet nichi von der Beitrogspflicht für dos

loufende Johr.

Art. 9 Ausschluss und Rekurs
(l ) Mitglieder können durch den Abteilungsrot ous der Abteilung ousgeschlossen werden.
(2) Vor dem Ausschluss ist dos betreffende Mitglied onzuhören.
(3) Der Ausschluss ist schriftlich zu begründen.
(4) Der oder dem Ausgeschlossenen steht innert 14 Togen noch der schriftlichen

Eröffnung des Ausschlusses ein Rekursrecht zu. Der Rekurs hot qufschiebende Wirkung.
(5) Kontonole Rekursinsionz ist der Kontonolvorstond. Dieser behondelt den Rekurs innert

zwei Monoten.
(6) Der Weiterzug des Rekursentscheides des Kontonolvorstondes on die Orgone der PBS

isi möglich, soweit dies deren Stotulen und Reglemente vorsehen.

lll. Gliederung und Orgonisqtion der Abteilung

Art. l0 Gliederung
(l) Die Abteilung gliedert sich in verschiedene Altersstufen. Diese Alterstufen sind:

Biberstufe, Wolfsstufe, Pfodistufe, Piostufe, Roversiufe.
12) ln der Regel bestehen die einzelnen Altersstufen ous mehreren Einheiien.
(3) Die Eirrlreiterr sirrd grurrdsölzlictr irr Gruppen (Kolonie, Rudel, Föhnli, Equipe, Rotte)

unterteilt. Wo Mödchen und Knoben der gleichen Wolfs- oder Pfodieinheit
ongehören, sollten noch Geschlechtern getrennte Gruppen geführt werden.

(4) Wo Mödchen und Knoben der gleichen Einheit ongehören, muss gewöhrleistet sein,
doss olle Aktivitöten beiden Geschlechtern gerecht werden und doss die Einheit von
entsprechend ousgebildeten Leiiern und Leiterinnen gemeinsom geleiiet wird.

(5) Jede Stufe sorgt für Aktivitöten, die der gonzheitlichen Entwicklung des betreffenden
Alters und Geschlechtes ongeposst und ouf die Erziehungsziele der Pfodiousgerichtet
sind. Als Grundloge gelten Zweckortikel und Pfodiprofilder PBS.

Art. I I Orgone der Abteilung
ln der Regel sind für die Leitung der Abteilung gemeinsom verontwortlich:

. Dos Abteilungsteom

. Der Abieilungsrot
o DosAbteilungskomitee

Arl. l2 Dos Abteilungsleom
(l) Die Abteilungsleitung bildet gemeinsom mii den Stufenverontwortlichen und ollenfolls

den Vertretern und Vertreierinnen der übrigen Arbeitsbereiche dos Abteilungsteom.
(21 Die Mitglieder des Abteilungsteoms irogen gemeinsom die Gesomlveron'fwortung. Für

die Koordinotion der Arbeit sind bzw. ist die Abteilungsleitung zustöndig.
(3) Beide Geschlechter müssen ousgewogen vertreten sein. Es isi eine noch

portnerschoftlichen Grundsötzen gesioliete Leiiung der Abteilung onzustreben,

prAnt{,#i\JVüFtLF
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(41 Die Mitglieder der Ableilungsleitung werden für eine Amtsperiode drei Johren
gewöhlt. Sie können wiedergewöhlt werden. Eine Amtsperiode beginnt mit dem
Abteilungsroi.
Die gesomte Amtszeit einer Person in der Abteilungsleitung soll nicht lönger ols l2
Johre sein. Wird ein Mitglied der Ableilungsleitung ols Abteilungsleiter oder
Abteilungsleiterin gewöhll, so dorf die moximole Amtszeit dieser Person um 4 Johre
überschritten werden (16 Johre Amtszeit insgesomt).

(5)

Art. l3 Aufgoben des Abteilungsleoms
(l) lm Abteilungsteom werden olle wichtigen Angelegenheiten der Abteilung beroten

und entschieden.
(21 Dos Abteilungsteom legt Schwerpunkte für die Tötigkeit der Abteilung fest und sorgt

für den erzieherischen Weri der Aktivitöien in den Einheiten.
(3) Es sorgt dofür, doss möglichst viele Mitglieder der Abteilung die ihrer persönlichen

Entwicklung entsprechende Pfodiloufbohn durchloufen. Sie lösst sich dobeivon den
Siufenprofilen der PBS leiten.

(41 Es beröt und beireut die Leiter und Leiierinnen.
(5) Es plont die Ausbildung ouf Abteilungsebene.
(6) Es erstellt jöhrlich in Zusommenorbeit mit dem Kossier ein Budget.
(71 Es pflegt Kontokte gegen oussen, z.B. gegenüber den Eltern oder onderen

Jugendorgonisotionen.
(8) Es übernimmt sömtliche Aufgoben, die nicht einem onderen Orgon zugewiesen sind

Art. I 4 Abteilungsleitung
(l ) Die Abteilungsleiiung wird durch den Abteilungsrot gewöhlt.
(2) Eine Doppelbesetzung mit einem Abteilungsleiier und einer Abteilungsleilerin ist

erwünscht.
(3) Der Abteilungsleiter bzw. die Ableilungsleiterin muss volljöhrig sein und sollte eine

entsprechende Ausbildung (Ponorcmc-Kurs und AL-Ausbildung) obsolviert hoben.
(4) Die Amtsdouer betrögt normolerweise drei Johre; Bestötigung bzw. Wiederwolrl sincl

möglich.
(5) Beijeder Wohl oder Wiederwohl hot die Kontonolleitung ein Vetorecht.

Art. l5 Aufgoben der Abteilungsleitung
(l) Erlsie sorgt gemeinsom mit dem Abteilungsteom für eine gute Leitung oller Einheiten

und für eine ongemessene Verwoltung der Abteilung.
(21 Erlsie ist dofür verontworilich, doss die Leiterinnen und Leiter die ihrer Aufgobe

entsprechende Aus- und Weiterbildung erholten (Abteilungsousbildung, Kurse des
Kontons/Bundes).

(3) Erlsie koordiniert die Arbeit des Abteilungsteoms und leitet deren Sitzungen.
(41 Erlsie vertritt die Abteilung durch seine/ihre Unterschrift. Auch bei Doppelbesetzung

des Amtes konn ein/e Abteilungsleiler/in olleine die Abieilung verpflichten, ousser es
wurde im Einzelfoll eine ondere Regelung vereinbort.

(5) Erlsie veriritt die Abteilung noch oussen, d.h. besonders gegenüber den Eltern, dem
Kontonolverbond, den Bundesorgonen, den Behörden und der Öffentlichkeit.

(6) Die Abteilungsleitung lösst sich für ihre Aufgcben gemöss Ausbildungsmodell der PBS

ousbilden.
(7) Erlsie ist dofür besorgt, doss in geeigneter Weise eine stöndig nochgeführte

Mitgliederliste gef ührt wird.
(8) BeiSchwierigkeiten, die die Abteilungsleitung ouch in Zusommenorbeii mii dem

Abteilungsteom oder dem Abteilungskomitee nicht zu lösen vermog, wendet erlsie
sich on den Cooch. Kcnn keine Lösung gefunden werden, wendei erlsie sich on die
Kontonolleitung.

prAilt',#i\n/or{Lü
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Art. l6 Der Abteilungsrot
(l) Der Abteilungsrot umfossi die gesomte Leiierschoft.
(21 Wichtige Frogen, welche olle Leiier und Leiterinnen betreffen, werden im

Abteilungsrot entschieden.
(3) Der Abteilungsrot wird durch die Abteilungsleitung einberufen. l/5 oller

Abteilungsrotsmitglieder können die Einberufung von der Abteilungsleitung verlongen.
(4) Der Abieilungsrot trifft sich so oft wie nötig, mindestens jedoch jöhrlich, und wird durch

der Abteilungsleitung geleitet.

Art. l7 Aufgoben des Abteilungsrqtes
Dem Abteilungsrot stehen folgende Aufgoben zu:
(l) die Wohl der Abteilungsleitung
(21 die Wohl des Abteilungsteoms
(3) die Wohl der Stufenverontwortlichen
(41 dieWohlderAbteilungskomiteemitglieder/innen
(5) dieWohldesElternrotsprösidenien/innen
(6) die Wohl des/der Abteilungskossiers/in
(7) die Wohl der Rechnungsrevisoren/innen
(8) die Genehmigung des Budgets und die Festlegung des Mitgliederbeitroges
(9) die Abnohme der Johresrechnung

Art. l8 Dos Abteilungskomitee
(l) Dem Abteilungsteom steht ein Komitee von Eltern, Ehemoligen und weiteren

geeigneten Personen zur Seiie,
(21 ln der Regel besteht es ous 5-20 Personen.
(3) Die Abteilungsleitung und der Cooch gehören ihm von Amtes wegen on.
(4) Besteht ein Altpfodfinder/Altpfodfinderinnenverein (APV), so ist er mit mindestens

einem APV-Mitglied im Abteilungskomitee vertreten.
(5) Die Eltern von oktiven Mitgliedern sollen im Abteilungskomitee ongemessen vertreten

sein. Die Elternvertreter und/oder Elternvertretcrinnen im Ableilungskomitee gehören
ouch dem Elternrot on.

(6) Die Mitglieder des Abteilungskomitees werden vom Abteilungsrol gewöhlt, dos
Abteilungsteom hot ein Vorschlogsrecht.

(7) Die Amtsdouer betrögl in der Regel dreiJohre, eine Wiederwohlist möglich.
(8) Der Prösident/die Prösidentin des Abteilungskomitees koordiniert und leitet die

Komiteesitzungen.
(9) Der/dieElternrotsprösident/inistzugleichPrösident/Prösidentindes

Abteilungskomitees.
(10) Bei Bedorf können zu den einzelnen Sitzungen weitere oktive Leiter und Leiterinnen

beigezogen werden.

pFADtt#i\tfol{!.r

Version vom 26. Mörz 2025 5/t t



PFADIAARGAU
t*? piJdrnür$tu.€tr

Art. 19 Aufgoben des Abteilungskomitees
(l) Dos Abteilungskomiiee unterstützt und fördert die Abteilung, lösst dem

Abteilungsieom jedoch volle Freiheit in der Pfodiorbeit.
(2) ln bestimmten Bereichen konn es dos Abteilungsteom in der Verwoltungsorbeit

entlosten und im Auftrog des Abteilungsteoms odministrotive Arbeiten übernehmen
(Mitgliederliste, Sekretoriol, Abteilungszeilung, Bekleidungsstelle, Abteilungskosse).

(3) Wenn nötig, unterstützt es dos Abteilungsteom beider Pflege der Beziehungen zu den
Behörden, der Presse und der Öffentlichkeit.

(41 Dos Abteilungskomitee versommelt sich mindestens einmoljöhaich. Die Einberufung
und Leitung der Sitzung obliegen dem Prösidenten oder der Prösidentin.

(5) Dos Abteilungsteom hot des Recht in dringenden Föllen eine Einberufung einer
Abteilungskomiteesitzung zu verlongen.

(6) BeiSchwierigkeiten zwischen Abteilungsteom und Abteilungskomitee konn der
Kontonclverbond zur Vermittlung ongerufen werden. Wenn möglich soll der Cooch
die Vermittlerrolle übernehmen. Wenn nötig wenden sich Abteilungsteom oder
Abteilungskomitee on den Kontonsleiter/die Kontonsleiterin. Diese informieren die
Kontonolleitung und den Kontonolvorstond, welche gemeinsom über dos weitere
Vorgehen entscheiden.

Art. I Pois Infslsssenkonflikte
Die Mitglieder des Abteilungsrots, des Abteilungskomitees und der Abteilungsleitung nehmen
ihre Pflichten noch bestem Wissen und mit Sorgfolt wohr und hondeln ousschliesslich im
lnteresse der Abteilung. Folls es bei einer Person im Abteilungsrot, des Abteilungskomitees
oder der Abieilungsleitung zu einem lnteressenskonflikt kommt, welcher ein neutroles
Abstimmen über einen Beschluss unmöglich mocht, so sind die folgenden Schritte zu
beochten:

. Die betroffene Person informiert die Abteilungsleitung und stimmt über dos
entsprechende Themo nicht mit ob.

. Die betroffene Person touscht sich nicht mit den onderen Mitgliedern des
enstprechenden Orgons über dos lhemo ous.

. Die betroffene Person hot sich bei der Abstimmung zu entholten. Dies soll im
Protokoll festgeholten werden.

. Folls der lnteressenskonflikt die Abteilungsleitung betrifft, informiert erlsie
ihre/seine Stellvertretung und enthölt sich ebenfolls der Abstimmung.

. Folls ein Mitglied des Orgons in einen lnteressenskonflikt geröt, dies ober
besireitet, so konn der restliche Abteilungsrot unter Ausschluss des betroffenen
Miiglieds Entscheidungen treffen.

$,rAnt{:gilJvüulr

Version v om 26. Mörz 2025 6/11



PFADIAARGAU PFRDI/:$WO[{[[
ffi.ptdiliäür$ru.(b

lV. Belreuung der Ableilung

Art. 20 Ellernrot
(l ) Zur weiteren Unterstützung der Abteilung besteht ein Elternrot.
(2) Der Elternrot besteht ous Elternvertretern von Kindern und Jugendlichen ous möglichst

ollen Stufen.
(3) Der Elternrot ist im Abteilungskomitee vertreten.
(4) Der Elternrot stellt sich in Absproche mit dem Abteilungsteom ols Ansprechperson für

Eltern von Aktivmitgliedern und Eltern, die sich für die Pfodiinteressieren, zur
Verfügung.

{5) Der Elternrot sucht den Kontokt zu Eltern von neu in die Abteilung eingeiretenen
Kindern.

(6) Der Elternrot tritt bei Problemen ols Vermittler zwischen El'tern und Leiiern/Leilerinnen
ouf.

(7) Der Elternrol förderi den Kontokt zwischen Eltern und Leitern/Leiterinnen.
(8) Mindestens eine Vertretung des Elternrots nimmt on Vernetzungs- und

Weiterbildungsonlössen im Kontonolverbond teil.

ArI.21 Cooch
(l) Der Cooch ist die Houptbetreuungsperson der Abteilung.
(21 Erlsie betreut die Abteilungsleitung wöhrend des gonzen Pfodijohres und die

Leitungsteoms in den Logern.
(3) Der Cooch hölt Kontokt zu ollen Orgonen der Abteilung und gehört dem

Abteilungskomitee von Amtes wegen on.

Version v om 26. Mörz 2025 7 /11
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V. Verwqltung der Abteilung

ArI. 22 Finonzen
(l ) Die Abteilung konn bei ollen Mitgliedern einen jöhrlich zu leistenden Mitgliederbeitrog

erheben.
(2) Der Mitgliederbeitrog wird vom Abteilungsrot olljöhrlich so festgelegt, doss die

Einnohmen ous den Mitgliederbeitrögen zusommen mit den übrigen Einnohmen der
Abteilung zur Deckung der vorgesehenen Ausgoben genügen.

(3) Die Abteilungsleitung erstellt unter Mitwirkung des Abteilungskossiers/der
Abteilungskossierin olljöhrlich ein Budget.

(4) Die Ausgoben der Abteilung sefzen sich im Wesentlichen zusommen ous:
. Anschoffung und Unterholt von Moteriol und lnfrostruktur
r Ausgoben für Versicherung von Moteriol und lnfrostruktur
r Mitgliederbeitröge on PBS und Kontonolverbond. inklusive der Prömien für die

vom Kontonolverbond obgeschlossene Unfoll- und Hoftpflichtversicherung
. Ausbildungskosten von Leitenden oder ongehenden Leitenden
. Loufende Ausgoben für Animotion und Administrotion
. Beitröge on Anlösse der Abteilung oder der einzelnen Stufen
. Ausgoben für die Abteilungszeitschrift
r Beitröge on die Altpfcdfinder-Sliftung

Art. 23 Kosse und Buchholtung
(l) Der Abteilungskossier/die Abteilungskossierin führt eine geordnete Buchholtung über

Einnohmen und Ausgoben der Abteilung. Erlsie legt dem Abteilungsteom, dem
Abteilungskomitee und dem Abteilungsrot jöhrlich eine obgeschlossene Rechnung
vor. Diese gibt Aufschluss über den Rechnungsverkehr und den Vermögensstond
inklusive der von den Einheiten verwolteten Vermögensbestondteilen.

(2) Der Abteilungskossier/die Abteilungskossierin überprüft innerholb der Abteilung
regelmössig die Führung oller weiteren Kossen. Sömtliche innerholb der Abteilung
bestehenden Kossen gehörerr zum Abteilungsvermögen.

(3) Die Johresrechnung ist vor der Abnohme durch den Abteilungsrot durch zwei vom
Abteilungsrot gewöhlte Rechnungsrevisoren/ Rechnungsrevisorinnen zu prüfen. Der
Abteilungsrot wöhli für eine Amtsdouer von zwei Johren zwei Rechnungsrevisoren /
Rechnungsrevisorinnen (ols Revisionsstelle). Wiederwohl ist zulössig. Die Revisoren /
Revisorinnen müssen weder Mitglied der Abieilung noch Mitglied des Abteilungsrots
sein. Die Revisoren / Revisorinnen müssen über die entsprechenden Kenntnisse
verfügen.

(41 Die Revisionsstelle hot die Aufgobe, die Johresrechnung ouf ihre Richtigkeit hin zu
überprüfen. Sie ist jederzeii berechtigt, in die Buchholtung und die Belege Einsicht zu
nehmen.

(5) Die Revisionsstelle hot zuhonden des Abteilungsrots einen schriftlichen Bericht
obzugeben.

pFRat{.#ri!Vol{r.r
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Arl.24 Hoftung
(l) lm Sinne des Art. 75aZGB hoftet für die Vereinsverbindlichkeiten ousschliesslich dos

Vereinsvermögen. Eine persönliche Hoftung der Mitglieder für Vereinsschulden ist

ousgeschlossen.
(2) Die Abteilung hölt die Mitglieder von Ab'teilungsteom, Abteilungsrot und

Abteilungskomitee im Rohmen ihrer Leistungsföhigkeit schodlos, wenn diese von
Dritten für widerrechtlich zugefügte Schöden, die bei der Ausübung ihrer Tötigkeit für
die Abteilung leicht fohrlössig entstonden sind, hoftbor gemocht werden.

Art. 25 Versicherung
(l ) Für jedes oktive Mitglied der Abteilung besteht eine vom Kontonolverbond

obgeschlossene Unfollversicherung sowie eine subsidiör wirkende Hoftpflicht-
versicherung für olle Pfodionlösse.

(21 Die Versicherungsprömie wird mit dem konlonolen Johresbeitrog beglichen.

Arl.26 Moteriol
(l) Ein/eine sochkundige/r Moteriolverwolter/in isi verontwortlich für Pflege, Unterholt und

Verwoltung des Abteilungsmoteriols.
(2) Erlsie sorgt für eine ordnungsgemösse Kontrolle der Ein- und Ausgönge sowie für eine

periodische Wortung des Mcteriols.
(3) Die Abieilung ist die Eigentümerin von ollem Moteriol, ouch wenn es nur durch

einzelne Gruppen oder Einheiten verwendei wird.

ArI. 27 Bekleid u n gsstelle
(l) Die Abteilung konn, in Zusommenorbeit mit der Scout & Sport AG (hojk), eine

obteilungseigene Bekleidungsstelle, welche Uniformen, Abzeichen und
Ausrüstungsgegenstönde führt betreiben.

(21 Der Verwolier/die Verwolterin der Bekleidungsstelle führt eine ordnungsgemösse
Buchhollung. Mindestens einmol jöhrlich ist dos lnventor zu erstellen.

(3) Die Zusommenorbeit zwischen der Abteilungskosse und der Verwoltung der
Bekleidungsstelle ist schriftlich festzuholten. Eine Vermischung der Kosse der
Bekleidungsstelle und der Abteilungskosse ist unzulössig.

(4) Dos Vermögen (inklusive lnventor) der Bekleidungsslelle gehört zum
Abteilungsvermögen.

PrADtffiWoHLr
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Vl. APV und Gönner

Art. 28
Die Abteilung pflegt mit dem Altpfodfinder/Alipfodfinderinnenverein (APV) und den Gönner
und Gönnerinnen regelmössig Koniokte, um sie über die Tötigkeiten der Abteilung zu
informieren.

Vll.Anderung der Ableilungsslqlulen

Art.29
(l ) Eine Anderung dieser Stotuten, erfolgt durch den Abteilungsrot, sofern die Mehrheit

oller Mitglieder des Abteilungsrotes einer Anderung zustimmt.
(2) Die Revisionsontröge sind ouf der Troktondenliste zusommen mit der Einlodung

mindestens zwei Wochen vor der Sitzung zu verschicken.
(3) Anderungen treten mit der Genehmigung durch den Kontonolvorsfond in Kroft.

Vlll. Auflösung der Ableilung

Art. 30
(l ) Eine Auflösung der Abteilung erfolgt durch den Abteilungsrot mit einer Mehrheit von

zwei Dritteln oller Abteilungsrotsmitglieder.
(21 Die Auflösung konn nur on einer Sitzung erfolgen, die eigens zu diesem Zweck vier

Wochen im Vorous einberufen und on welche ouch ein Vertreter/eine Verlreterin des
Kontonolvorstondes eingeloden wurde.

(3) Vor einer Auflösung ist die Konionolleitung zu informieren, welche mithilft, eine
Auflösung noch Möglichkeit zu vermeiden.

(41 Über die vorhondenen Vermögenswerte ist ein lnventor zu erstellen, welches dem
Kontonolvorstond zuzustellen ist.

(5) Vorhondene Vermögenswerte sind für den Wiederoufbou einer Pfodiobteilung om
gleichen Ort wöhrend zehn Johren bereitzuholten. Die Aufbewohrung der
Vermögenswerte wird dem Verein Pfodi Aorgou übertrogen (steuerbefreiler Verein).

(6) Die Auszohlung der oufbewohrten Vermögenswerie on einen neuen Verein, welcher
den beschriebenen Wiederoufbou onstrebt, ist nur möglich, wenn dieser steuerbefreit
isi. Noch Ablouf der in Absotz 5 genonnten Aufbewohrungsfrist liegt die Entscheidung
über die Venrrendung der Vermögenswerte bei der Delegiertenversommlung der
Pfodi Aorgou. Die Vermögenswerte dürfen nur einem wegen gemeinnützigen oder
öffentlichen Zwecken sieuerbefreiten Verein oder einer onderen sleuerbefreiten
Körperschoft mit Sitz in der Schweiz zugewendet werden. Eine Einverleibung der
Vermögenswerte durch die PfodiAorgou selbst ist möglich.

(71 Die Klcuseln gemöss Abs. 5 und Abs. 6 sind zwingend und unobönderlich.

lX. Solvolorische Klousel

Art. 3l
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Stotuten gonz oder teilweise unwirksom sein, bleibt die
Wirksomkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
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X. Inkrqflselzung dieser Slqlulen ols
Abteilungsstolulen

Vorliegende Stotuten der Abteilung Pfodi Wohle wurden vom Abteilungsrot om 27.O4.2025
genehmigt und treten noch der Genehmigung durch den Kontonolvorstond in Kroft.

eitung

Anno Hüsler v/o Lupito Strebel Severin v/o Joker

Prösident des Abteilungskomitees

[}rÄütffi\JliirllLr

ilkm,
Der Kontonolvorstond genehmigt die vorliegenden Siotuten der Abteilung Pfodi Wohle

Aorou, 29.o7,2o?S La .] ,7ßL,

Prösident/in der Pfodi Aorgou: Vizeprösident/in der Pfodi Aorgou

(\\

Frey k Delio Schwendener v/o Golendulo
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